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Berichtigung.
In der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung

betreffend die Gewährleistung der abgeänderten Artikel 55 bis 57
der Verfassung des Kantons Neuenburg vom 16. September 1924
(Seite 409 hiervor) soll es im Art. 55 heissen „durch Gerichte"
statt „durch die Gerichte".

#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Tom 25. September 1924.)

Die britische Regierung hat dem zum schweizerischen Honorar-
konsul in Madras ernannten Herrn Ernst Flury, von Zürich, das
Exequatur erteilt.

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes,

Bundesgesetz Ober Schuldbetreibung und Konkurs.
Eine bereinigte Ausgabe des Bundesgesetzes über Schuld-

betreibung und Konkurs ist soeben bei der unterzeichneten Ver-
waltung erschienen. In dieser neuesten Ausgabe sind alle seit
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes erfolgten Änderungen berück-
sichtigt, unter anderai auch das auf 1. Januar 1925 in Kraft
tretende Bundesgesetz vom 3. April 1924 betreffend Abänderung
und Ergänzung des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes. Neu
ist in die Broschüre als Anhang aufgenommen worden : das
Bundesgesetz vom 29. April 1920 betreffend die öffentlichrecht-
lichen Folgen der fruchtlosen Pfändung und des Konkurses.

Verkaufspreis Fr. 1. 20, plus Porto und Nachnahmespesen.

Drucksachenverwaltung der Bundeskanzlei.
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